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1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
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1.2 ASSNAH EN ZUR ER EIDUNG N ER TSTAT EST NDEN I  SINNE DES  44 
UNDESNATURSCHUTZGESETZ

1.2.1 U  e e a e n e ge   44 A . 1 Na S G n  au zul en  en 
lgen e a na en zu  e e ung z . n e ung e  E ng lgen e g en 
e en



- V1a: Abriss nach dem 1.3. bis Mitte August

Vor Beginn der Brutzeit der Vögel und der Aktivitätszeit der Fledermäuse, also bis Ende
März/Anfang April, sind die potentiellen Quartiere und Brutplätze vorab auf Besatz von
Fledermäusen/Vögeln zu kontrollieren. Ist kein Tierbesatz nachweisbar, sind sämtliche
Spalten und Nischen zu verschließen bzw. Gebäudeteile abzubauen, damit sich keine
Vögel und Fledermäuse ansiedeln können. Falls die Nischen und Spalten nicht gänzlich
einsehbar sind, sind ggf. Einwegverschlüsse anzubringen.

- V1b: Abriss von Mitte August bis Ende Februar

Rechtzeitig vor Baubeginn bzw. spätestens im Herbst sind die Nischen und Spalten auf
Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen zu untersuchen. Ggf. sind bei Nachweisen
von Fledermäusen Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen oder Einwegverschlüsse
anzubringen. Bei einem Nachweis von Brutvögeln oder Wochenstuben ist der Abriss zu
verschieben, bis die Jungtiere flügge/flugfähig sind.

1.3 SONSTIGE FESTSETZUNGEN

1.3.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. NACHRICHTLICHE BERNAHME (§ 9 Abs. 6 BauGB)

2.1 DENKMALPFLEGE

 Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz
unterliegen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bestehen folgende Kulturdenkmale gem. § 2 
DSchG/Prüffälle:

- Werk II: Courtine und Ehinger Tor der Bundesfestung Ulm (Kulturdenkmal gemäß § 2
DSchG, Listennr. 161)

Zudem befindet sich der westliche Plangebietsteil in einer archäologischen 
Prüffallfläche.

Dabei handelt es sich insbesondere bei den Archäologischen Kulturdenkmalen gemäß § 2
DSchG um Objekte, deren Erhalt grundsätzlich anzustreben ist.

Für die als Prüffallfläche ausgewiesene archäologische Verdachtsfläche muss der 
Denkmalbestand im Einzelfall noch geprüft werden.

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) 
und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das 
Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich
zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, 
mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu 
belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist 
einzuräumen.
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4. SONSTIGE DARSTELLUNGEN

4.1  bestehende Bebauung

4.2  bisherige Bebauung im Geltungsbereich
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